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KAMMrm HER 'WIRT§CHAFTSTREUlIÄNDE~r;6 htv -~/~G 
1081 VVIEN VIII, DENNOPI"ATZ 4/I / / TELEFON li~ 16 72-0~ 

TELEGRAMMADRESSE WITREUKA WIEN 

An das 

Präsidium des Nationalrates 

Parlament 

1017 Wie n 

IHR ZEICHEN IHRE NACHRICHT VOM y"NSE~ ZEICHEN DATUM 
1572/~3/Dr.Schn/St 21.2.1984 

BR~~Entwurf eines Bundesgesetzes über die Erlangung 
~E~9!~~E!~hE~~g~Q~~Qg~~~E_§E~9!~~Q~E~~hE!g~~g~~ 

d 

& 

Unter Bezugnahme auf die über. ..dun'::J::>.I.._ '-~ t'les Bundesministeriums 

für Wissenschaft und Forschung vom 25. November "~o:, 

GZ 234.000/130-8/83, übermittelt die Kammer in der Anlage zu oa. 

Betreff 25 Ausfertigungen ihrer Ergänzung zur Stellungnahme vom 

3.2.1984 zum Entwurf eines Bundesgesetzes über die Erlangung 

studienrichtungsbezogener Studienberechtigungen, mit der Bitte 

um Kenntnisnahme. 

-, 
Der~ektor: 

Beilagen 

Postsparkassen-Konto 1838.848 Bankkonten: 0049-46000/00 Creditanstalt Bankverein, Wien 
301 93380000 Bank für Wirtschaft und Freie Berufe A.G .. Wien 
238-109066/00 Österr. Länderbank A.G., Wien 
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K.c\ ...... '[~[ER DER ""VIRTSCHAFTSTREL'IIÄNDER 
1081 ""VIE:-i VIII. DE:-i:-iOpr.ATZ 4/1 // TELEFO:-i "" 16 7;1-0. 

TELEGRAMMADRESSE WITREUKA WIEN 

An das 
Bundesministerium für 
Wissenschaft und Forschung 

Minoritenplat z 5 
1014 Wie n 

:HRZEICHEN IHRE NACHRICHT VOM UNSER ZEICHEN DATUM 

GZ 234.000/130/-8/83 25.11.83 1572/83/Dr.Schn/St 21.2.1984 
BETRIFFT: 

Entwurf eines Bundesgesetzes über die Erlangung 
studienrichtungsbezogener Studienberechtigungen 

Aufgrund der Übersendungsnote des Bundesministeriums für Wissen­

schaft und Forschung vom 25.11.1983, GZ 234.000/130-8/83, hat die 

Kammer mit Schreiben vom 3.2.1984 zum Entwurf eines Bundesge­

setzes über die Erlangung studienrichtungsbezogener Studienbe­

rechtigungen Stellung genommen. 

In Ergänzung dieser Stellungnahme erlaubt sich die Kammer der 

Wirtschaftstreuhänder, noch folgendes auszuführen: 

1. Durch die vorgesehene Neuregelung werden zwar die verschie­

denen Unklarheiten über die Kriterien der Zulassung zum Hoch­

schulstudium präzisiert. Allerdings stoßen die Kriterien für 

die Zulassung, die Prüfungsanforderungen und die Prüfungs­

fächer auf Bedenken. Für die Berufsreifeprüfung war bisher 

die Nachprüfung einer gewissen Allgemeinbildung etwa hinsicht­

lich Literaturkenntnis und fehlerloser Beherrschung der deut­

schen Sprache charakteristisch. Dies scheint im vorliegenden 

Entwurf zu kurz zu kommen. Überhaupt unklar ist, was § 5 

Abs.1 Z.4 unter einer "eindeutig über die Erfüllung der 

Schulpflicht hinausgehenden erfolgreichen beruflichen oder 

außerberuflichen Vorbildung für die angestrebte Studien­

richtung" versteht. Daß jemand nach mehrjähriger Berufstä­

tigkeit zumindest eine gewisse berufliche Vorbildung fi..ir 
I 

eine besti~e Studienrichtung erfüllt, kann wohl als selbst-. / . 
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1. BLATT ZUM SCHREIBEN VOM 21.2. 1984 KAB.ER DEB WIBT8CBAJIT8TBEUB.lNDEB --_._-_..::._---------------...... 

verständlich angenommen werden. Daß das Ausmaß der Vorbil­

dung bloß eindeutig über die Erfüllung der Schulpflicht 

hinausgehen muß, kann dazu als Einschränkung angesehen wer­

den. Daß § 10 Abs.1 lediglich eine kurze schriftliche Arbeit 

im Prüfungs fach "Zeitgeschichte 0sterreich" binnen eines 

Monats verlangt, ist eine zu geringe Prüfungsanforderung. Da­

bei ist noch zu bemerken, daß diese kurze schriftliche Arbeit 

nur insbesondere die Fähigkeit des Kandidaten dartun soll, 

Informationen im Rahmen eines eigenen gedanklichen Konzepts 

zu verarbeiten und ohne schwerwiegende grammatikalische, 

orthographische oder stilistische Mängel darzustellen. Diese 

letzteren Voraussetzungen sind dermaßen selbstverständlich, 

daß sie zumindest durch zusätzliche Prüfungsanforderungen 

ergänzt werden sollten. Bei den Prüfungsfächern des § 8 Abs.l 

Z.3 ist zu befürcht en, daß der Kandinat Nebenfächer wählt. 

Dies ist vor allem deshalb gefährlich, weil die Pflicht­

fächer nach § 8 Abs.1 Z. 2 schon eine Auswahl treffen, die in 

manchen Fällen nicht zwingend erscheint {z.B. Mathematik für· 

sozial- und wirtschaftswissenschaftliche Studienrichtungen} . 

Es sollte in § 8 Abs.l Z.3 verlangt werden, daß ein Pflicht­

fach der Diplomprüfungen gewählt wird. 

2. In § 9 Abs.4 des Entwurfes ist für bestimmte Fächer die 

Prüferwahl durch den Kandidaten vergesehen. Dies ist abzu­

lehnen, weil eine solche Regelung befürchten läßt, daß das 

~Hveau der Prüfungen absinkt. 

3. Die in § 17 vorgesehene Möglichkeit, Zeiten der Vorbereitung 

auf die St udienberecht igungsprü fung für das ordent liehe St u­

dium {etwa im Ausmaß eines semesters} anzurechnen, sollte ge­

strichen werden. Eine Bevorzugung qegenllber normaler Studen­

ten ist nicht wünschenswert; es müßten die allgemeinen Be­

stimmungen über die mögliche Verkürzung des Studiums genügen. 

4. In organisatorischer Hinsicht fragt sich, ob es wirklich not­

·.l1endig ist, sowohl St udienberecht igungskommiss ionen als auch 

Zulassungskommissionen einzurichten. Es sollte erwogen '''er­

den, diese beiden Kommissionen zusammenzulegen. 

. / . 
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KABBER DEB WlBT8CBArr8TBEUB.lNDEB 2. 8lATT ZUM SCHREIBEN VOM 21.2. 1984 -_._._----------------------

Die Kammer bittet höflich u~ Kenntnisnahme und bemerkt, daß 25 

Ausfertigungen dieser Stellungnal)me dem Präsidium des !'Tationalra­

tes übermittelt wurden. 

Der Präs ident: Der 
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